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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1973

Norm

UrhG §78

Rechtssatz

Eine allseits bekannte Persönlichkeit ist gegen eine ö0entliche Verbreitung ihres Bildnisses soweit nicht geschützt, als

sie in jener Funktion in Erscheinung tritt, der sie ihre Bekanntheit verdankt, wohl aber gegen eine Verwendung ihres

Bildnisses in einem anderen Rahmen.

Entscheidungstexte

4 Ob 338/73

Entscheidungstext OGH 27.11.1973 4 Ob 338/73
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